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Beschwerdeverfahren zur Entmündigung
im Kantons Bern

Frist 10 Tage

Vormundschaftsbehörde
 Pflicht zur Antragstellung
 Begründung mit Tatsachen und

Beweismitteln
 Vorläufige Entziehung der

Handlungsfähigkeit

Regierungsstatthalter
 Persönliche Anhörung
 Verzicht auf Anhörung in

besondern Fällen
 Entmündigungsverfügung

Regierungsstatthalter
 Weiterleitung an Gericht

Unwidersprochen Widerspruch oder Urteilsunfähigkeit

Gerichtspräsidium
 Persönliche Anhörung
 Verzicht auf Anhörung in besondern Fällen
 Urteilstermin
 Mündliche Begründung der Parteien
 Besondere Rücksicht auf geistig Behinderte
 Weitere Erhebungen
 Entmündigungsverfügung

Appellationshof des Obergerichts
 Anordnung der nötigen Erhebungen von

Amtes wegen
 Vernehmlassung der Parteien


